
REGELN UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN AN GEWINNSPIELEN  
veranstaltet vom Amt für Tourismus und Kultur Radovljica 

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist das Amt für Tourismus und Kultur Radovljica (Javni zavod 
Turizem in kultura Radovljica), Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, Slowenien, Handelsregisternummer 
3683516000, USt.-ID: SI71535586 (nachstehend: der Veranstalter). 

Am Gewinnspiel können alle natürlichen Personen teilnehmen, außer Mitarbeitern des Amts für 
Tourismus und Kultur Radovljica. Minderjährige Personen können nur mit der Einwilligung der Eltern 
bzw. des gesetzlichen Vertreters teilnehmen.  

Die Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel sind für jedes einzelne Gewinnspiel auf der Facebook-
Seite oder Webseite des Veranstalters veröffentlicht.  

Die Verlosung der Gewinne findet an dem Tag, der in der Beschreibung des Gewinnspiels auf der 
Webseite und/oder im Facebook-Profil festgelegt ist, spätestens jedoch 14 Tage nach Abschluss des 
Gewinnspiels am Sitz des Veranstalters statt. 

Eine aus Vertretern des Veranstalters bestehende Kommission kümmert sich um die Organisation, die 
Durchführung sowie die Kontrolle des Verlaufs des Gewinnspiels und der Ziehung der Gewinner. 

Die Ergebnisse der Verlosung sind endgültig, eine Beschwerde gegen die Entscheidung ist nicht 
möglich. Die Auszahlung der Preise in bar und der Umtausch von Preisen sind ausgeschlossen. Der 
einzelne Teilnehmer am Gewinnspiel kann lediglich einen der Preise gewinnen. Sollte der Teilnehmer 
zwei- oder mehrmals gezogen werden, erhält er jenen Preis, für welchen er zuerst gezogen wurde.  

Der Gewinner wird durch eine Nachricht in den sozialen Netzwerken oder an die E-Mail-Adresse, die er 
während des Gewinnspiels übermittelt hat, über den Gewinn benachrichtigt. Sofern das Gewinnspiel in 
den sozialen Netzwerken stattfindet, stimmt der Teilnehmer zu, dass er vom Veranstalter mit einem „Tag“ 
im Post markiert wird. 

Die Liste der Gewinner wird auf der Webseite und/oder im Facebook-Profil spätestens drei Tage nach der 
Preisverlosung veröffentlicht.  

Die Teilnehmer am Gewinnspiel stimmen zu, dass sie im Fall eines Gewinns ihre unwiderrufliche 
Zustimmung zur Zusammenarbeit mit dem Veranstalter im Sinne der Nutzung der personenbezogenen 
Daten des Gewinners (Vor- und Nachname) sowie des Fotografierens des Gewinners zum Zweck der 
Werbung bzw. Veröffentlichung des auf diese Weise erhaltenen Materials in allen Medien (Druckmedien, 
auf den Webseiten, in Facebook-Profilen, Werbeeditionen oder anderen Medien) des Veranstalters des 
Gewinnspiels ohne Anspruch auf Entschädigung bzw. Bezahlung erteilen  Zugleich verzichten sie auf das 
Recht auf Prüfung, Zustimmung und Widerspruch gegen irgendwelche Nutzung des Materials, die Wahl 
der Redaktion oder das Erscheinungsbild des Materials.  

Die Entgegennahme des Preises ist im Touristeninformationszentrum, TIC Radovljica, Linhartov trg 9, in 
Radovljica während der Öffnungszeiten möglich. Auf Wunsch des Gewinners kann der Preis auch per Post 
verschickt werden, doch trägt der Gewinner die Kosten der Postsendung. Der Gewinner muss zum Zweck 
der Postsendung des Gewinns dem Veranstalter folgende personenbezogene Daten übermitteln: Vor- 
und Nachname, genaue Postanschrift des ständigen Wohnsitzes, Wohnort. Sofern der Gewinner diese 
Daten nicht innerhalb von sieben Tagen nach der Aufforderung übermittelt, verliert er den Anspruch auf 
den Gewinn ohne Recht auf irgendwelche Entschädigung.  

Alle Beschwerden und Reklamationen werden vom Veranstalter des Gewinnspiels gelöst. Im Fall von 
begründeten Beschwerden verpflichtet sich der Veranstalter, diese so schnell wie möglich zu beheben 
und den Teilnehmer darüber zu informieren. 

 



Gewinnspiel SO SCHMECKT RADOL'CA 2018  

Am Gewinnspiel können alle natürlichen Personen teilnehmen, außer Mitarbeitern des Amts für 
Tourismus und Kultur Radovljica sowie Mitarbeitern der an So schmeckt Radol’ca teilnehmenden 
Gasthäuser und Restaurants.  

Das Gewinnspiel findet vom 26.10.2018 bis einschließlich 01.12.2018 statt. Die öffentliche Verlosung der 
Preise, die von den Mitgliedern von So schmeckt Radol'ca gestiftet werden, findet am 01.12.2018 gegen 
19.30 Uhr auf der Veranstaltungsbühne auf dem Linhart-Platz in Radovljica statt.  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel benötigen Sie eine Sammelkarte. Diese ist im TIC Radovljica und in 
allen 9 Gastronomiebetrieben, die an So schmeckt Radol’ca teilnehmen, ab dem 22.10.2018 erhältlich. 

Die Bedingung zur Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass Sie vom 26. Oktober bis zum 30. November 2018 
auf der Sammelkarte mindestens 5 Stempel der teilnehmenden Gasthäuser und Restaurants sammeln 
und die Sammelkarte bis zur Abgabefrist im TIC Radovljica abgeben. Die Sammelkarten mit den 
gesammelten Stempeln können Sie bis zum 1. Dezember 2018 bis 16.00 Uhr im TIC Radovljica oder 
bis 18.00 Uhr an der Kasse So schmeckt Radovljica am Linhart-Platz abgeben. Alle Teilnehmer, die 
mindestens fünf Stempel gesammelt haben, erhalten zwei Gutscheine für ein Essen, die auf der 
Abschlussveranstaltung eingelöst werden können. Unter den erhaltenen Sammelkarten werden auf der 
Abschlussveranstaltung von So schmeckt Radol’ca am 1. Dezember auf dem Linhart-Platz in Radovljica 
noch weitere Preise verlost.  

Die am Projekt So schmeckt Radol’ca teilnehmenden Gasthäuser und Restaurants sind: Gasthaus Lectar, 
Gasthaus Avguštin, Gasthaus Kunstelj, Pension Tulipan, Gasthaus Joštov hram, Villa Podvin, Gasthaus 
Pr'Tavčar, Gasthof Draga und Restaurant Lambergh. 

Mit der Abgabe der Sammelkarte stimmen die Teilnehmer am Gewinnspiel zugleich zu, dass der 
Veranstalter ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels und 
während der Dauer des Gewinnspiels nutzen darf und dass er den Vor- und Nachnamen des Gewinners 
veröffentlichen darf.  

Die Preise können auf der Veranstaltung der Bekanntgabe oder im TIC Radovljica ab dem 
03.12.2018 entgegengenommen werden. Auf Wunsch des Gewinners kann der Preis auch per Post 
zugestellt werden, doch werden die Kosten für die Postsendung vom Gewinner übernommen.  

Alle Beschwerden und Reklamationen werden vom Veranstalter des Gewinnspiels gelöst. Im Fall von 
begründeten Beschwerden verpflichtet sich der Veranstalter, diese so schnell wie möglich zu beheben 
und den Teilnehmer darüber zu informieren. 

Radovljica, 10.10.2018                                                                  

Amt für Tourismus und Kultur Radovljica 


